
Sehr geehrte Damen und Herren,

in der letzten Zeit hat der Bundesfi-
nanzhof in mehreren Urteilen die
Landschaft für steuerbegünstigte Akti-
vitäten erheblich verändert und dabei
die Besteuerung verschärft. Beim Ver-
lustausgleich bei wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieben mit Mitteln der steu-
erbegünstigten Bereiche wird selbst
bei geringfügigen Beträgen die Ge-
meinnützigkeit aberkannt. Für ge-
meinnützige Organisationen wurde
bei den sog. Selbstversorgungsbetrie-
ben (z. B. Küche, Handwerker, Wä-
scherei) eine erheblich belastende
Rechtslage geschaffen. Allerdings hat
der BFH im Gegenzug mit der Aufgabe
der sog. Geprägetheorie, bei der es
um die Größe des wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebes geht, eine gewisse
Großzügigkeit an den Tag gelegt. Das
Bundesfinanzministerium veröffent-
lichte am 14.10.2009 ein klar stellen-
des Schreiben zu Vergütungen und
Auslagenersatz an Mitglieder des Vor-
standes. Im Bereich der umsatzsteuer-
lichen Organschaft wurde die organi-
satorische Eingliederung durch ein
neues Urteil des BFH etwas verein-
facht. In zwei weiteren Urteilen zur
umsatzsteuerlichen Organschaft hat
der BFH die Voraussetzungen der wirt-
schaftlichen Verflechtung hinsichtlich
Art und Umfang präzisiert. Der Bun-
desfinanzhof hat bezüglich der sat-
zungsmäßigen Vermögensbindung
festgelegt, dass die Satzungsformulie-
rungen bzgl. Auflösung, Aufhebung
oder Zweckänderung zwingend ent-
halten sein müssen. Bei der umsatz-
steuerlichen Behandlung von Zuschüs-
sen wurde in einigen Fällen vom BFH
ein steuerpflichtiger Leistungsaus-
tausch mit Gegenleistung gesehen.
Die Urteile geben Anlass, viele Zu-
schussarten auf umsatzsteuerliche

Relevanz zu untersuchen, um unliebsa-
me Überraschungen zu vermeiden.
Des Weiteren hat der Bundesfinanzhof
die Vermietungsleistungen von Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts als
wirtschaftliche Tätigkeit angesehen, so
dass diese zum umsatzsteuerlichen
Unternehmer mit Vorsteuerabzugsbe-
rechtigung werden. Zum Schluss wird
auf die umsatzsteuerliche Behandlung
von Werbemobilen (OFD Karlsruhe)
hingewiesen.
Nachfolgend werden die vorgenann-
ten Urteile und Verwaltungsanweisun-
gen erläutert. Der Entwurf des sog.
Wachstumsbeschleunigungsgesetzes
der Regierung vom 09.11.2009 ent-
hält für NPO unmittelbar keine Ände-
rungen. In Ausnahmefällen könnte die
Änderung des Grunderwerbsteuerge-
setzes bei Umwandlungsfällen und
Umstrukturierungen zur Grunder-
werbsteuerfreiheit führen. Bei der ge-
planten Umsatzsteuersenkung bei Be-
herbergungsleistungen wird es bei Ein-
gangsleistungen zu Kostensenkungen
kommen. Erbringen NPO Beherber-
gungsleistungen, sinkt der Umsatz-
steuersatz auf 7 %, so dass Preissen-
kungen möglich werden. Wir möchten
jetzt bereits darauf hinweisen, dass wir
Anfang des neuen Jahres eine Vor-
tragsveranstaltung zu dem gesamten
hier vorgelegten Themenkomplex an-
bieten werden.

Für die bevorstehenden Feiertage
möchten wir Ihnen ein frohes Weih-
nachtsfest wünschen, verbunden mit
den besten Wünschen für das Jahr
2010.

Mit bester Empfehlung
Friedrich Schröder
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Veranstaltungen
� Wir freuen uns, wenn Sie sich be-

reits jetzt den Veranstaltungster-
min Montag, den 08.02.2010,
zum “Gemeinnützigkeitsrecht
2010:  Aktuelle Rechtsprechung
und Verwaltungshinweise -
Empfehlungen für die Praxis mit
Diskussion" in unseren Büroräu-
men in München vormerken.
Veranstaltungsbeginn: 14.30 Uhr
(Eintreffen um 14.00 Uhr)
Veranstaltungsende: gegen
17.30 Uhr

Bei einem anschließenden Imbiss
besteht die Möglichkeit, sich weiter
auszutauschen. Gesonderte Ein-
ladungen werden wir in Kürze ver-
senden. Wir freuen uns auf Ihr
Kommen.
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Verlustausgleich beim wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
Mit Urteil des BFH vom 01.07.2009,
I R 6/08 hat der BFH entschieden, dass
selbst beim Ausgleich von geringfügi-
gen Verlusten im wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb aus Mitteln des Ideal-
oder Zweckbetriebsbereichs oder der
Vermögensverwaltung es zum Entzug
der Gemeinnützigkeit kommt. Im vor-
liegenden Fall handelte es sich um ei-
nen eingetragenen Verein zur Förde-
rung des Sports. Dieser betrieb eine
Vereinsgaststätte bei der Verluste in
Höhe von einigen tausend D-Mark
entstanden sind. Der Bundesfinanzhof
führt hierbei aus, dass steuerbegün-
stigte Körperschaften nur für satzungs-
mäßige Zwecke ihre Mittel verwenden
dürfen. Aufgrund des Urteils des BFH
vom 13.11.1996, I R 152/93, hat der
BFH damals in geringem Umfang Aus-
weichlösungen zugelassen. Unschäd-
lich für die Gemeinnützigkeit sollen
Verluste dann sein, wenn sie auf einer
Fehlkalkulation beruhen und im fol-
genden Wirtschaftsjahr wieder durch
die wirtschaftliche Tätigkeit ausgegli-
chen werden. Im Übrigen dürfen Ver-
luste eines Wirtschaftsbetriebes mit
den Gewinnen anderer Wirtschaftsbe-
triebe im gleichen Wirtschaftsjahr aus-
geglichen werden. Verbleibt danach
noch ein Verlust, ist die Verwendung
von Mitteln des Idealbereichs un-
schädlich, wenn dem ideellen Bereich
in den sechs vorangegangenen Jahren
Gewinne des einheitlichen steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebs mindestens in gleicher Höhe
zugeführt worden sind. Der BFH sieht
hier eine Rückgabe von Gewinnen
zum Verlustausgleich im wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb.
Bei Aufbau eines neuen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetriebes, bei dem so-
gar vorhersehbare Anlaufverluste ent-
stehen, muss die Körperschaft aber

spätestens innerhalb von drei Jahren
nach dem Ende des Entstehungsjahr
des Verlusts dem ideellen Bereich wie-
der Mittel aus dem wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb zuleiten. Die Investi-
tion in einen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb muss ex ante wirtschaft-
lich vernünftig sein, damit das Mittel-
verwendungsgebot nicht verletzt
wird. Die Hinweise der Kläger, dass
wirtschaftliches Handeln stets mit Risi-
ken verbunden ist und in einer Markt-
wirtschaft keine eindeutige Gewinn-
chance besteht, lies der BFH nicht gel-
ten. Er folgert vielmehr, dass jedenfalls
ab dem Zeitpunkt, ab dem absehbar
ist, dass durch den wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb zeitnah keine Über-
schüsse erzielt würden, der Betrieb
eingestellt werden muss. Allerdings
gibt der BFH zu diesem Fall keine Erklä-
rung darüber ab, wie nun diese Verlu-
ste ausgeglichen werden dürfen (vgl.
auch AEAO zu § 55 Tz. 4 - 8).
Bezüglich der Finanzierung der Anlauf-
verluste verschärft der Bundesfinanz-
hof noch in der Weise seine Handha-
bung, dass diese Verluste nur aus dem
sog. Stiftungsvermögen, dem Ausstat-
tungskapital oder den Rücklagen
i. S. d. § 58 Nr. 7 a AO finanziert wer-
den dürfen. Zeitnah zu verwendende
Mittel dürfen grundsätzlich nur im
steuerbegünstigten Bereich eingesetzt
werden.
Allerdings dürfen Vereinsmitglieder
durch eine diesbezügliche Umlage, die
keine Spende ist, den Verlust im wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb (kurz:
wiG) ausgleichen. Bei einem Betrieb
gewerblicher Art einer juristischen Per-
son des öffentlichen Rechts (kurz: BgA)
im kirchlichen Bereich darf der Verlust
des BgAs mit nicht zweckgebundenen
Mitteln des hoheitlichen Bereichs aus-
geglichen werden.

Das Unterschreiten der Freigrenze des
§ 64 Abs. 3 AO in Höhe von
€ 35.000,00 des Bruttoumsatzes beim
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb führt
nicht dazu, dass unterhalb dieser Um-
satzgrenze kein wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetrieb vorliegt. Das bedeutet,
dass auch derartige Kleinbetriebe be-
züglich der Körperschaftsteuer und
Gewerbesteuer wirtschaftliche Ge-
schäftsbetriebe sind, mit der Folge,
dass auch hier kein Verlustausgleich
mit Mitteln des Idealbereiches, der
Zweckbetriebe oder der Vermögens-
verwaltung stattfinden darf.
Fazit:
Steuerbegünstigte Körperschaften
dürfen wirtschaftliche Tätigkeiten aus-
üben. Allerdings dürfen bei Verlustsi-
tuation nicht Mittel des begünstigten
Bereiches verwendet werden. Es muss
sich stets ex ante um verlustfreie Be-
triebe handeln. Sie müssen innerhalb
von drei Jahren den Verlust des wiG
aus dem wiG ausgleichen. Bei Verlust-
erzielung und Verlustausgleich mit
steuerbegünstigten Mitteln nach den
vorgenannten Regeln wird insgesamt
die Steuerbefreiung entzogen. Wichtig
ist hier insbesondere, dass bei einem
frühzeitigen Erkennen einer Verlustsi-
tuation der wirtschaftliche Geschäfts-
betrieb entweder eingestellt wird oder
z. B. die verlangten Verkaufspreise so
erhöht werden, dass ein Verlust und
Verlustvortrag dadurch gedeckt wer-
den.
Verluste aus sog. "Liebhabereibetrie-
ben" (= dauerhafte Verlustbetriebe oh-
ne Aussicht auf Besserung) dürfen
auch nicht mit Gewinnen aus wiGen
ausgeglichen werden, da wiGen Über-
schüsse für den steuerbegünstigten
Bereich erwirtschaften müssen. D.h.
dauerdefizitäre wiGe dürfen nicht fort-
geführt werden. �

Aufgabe der Geprägetheorie durch den BFH
Mit Urteil des BFH vom 04.04.2007,
I R 76/05 hat sich der Bundesfinanzhof
mit der Frage beschäftigt, ob die Grö-
ße eines wirtschaftlichen Geschäftsbe-
triebes die Steuerbefreiung der steuer-
begünstigten Tätigkeit so beeinträch-
tigt, dass diese die Steuerbefreiung
verliert. Im vorliegenden Fall handelte
es sich um eine Forschungseinrich-

tung, die einen großen Bereich Auf-
tragsforschung (= steuerpflichtig) be-
trieb. Der BFH hielt in diesem Fall die
Steuerbefreiung für den kleineren Be-
reich Grundlagenforschung für mög-
lich. Er führte dazu aus, dass ein Ver-
stoß gegen das Gebot der Selbstlosig-
keit nicht allein deshalb vorliegt, weil
die Körperschaft einen wirtschaftlichen

Geschäftsbetrieb unterhält und die
nicht begünstigten Aktivitäten die
steuerbegünstigten Aktivitäten über-
steigen. Maßgeblich ist, ob das Ver-
mögen der gemeinnützigen Körper-
schaft zweckgerichtet für die ideellen
Zwecke oder Zweckbetriebe einge-
setzt wird und die Einnahmen aus der
nicht begünstigten Tätigkeit für die
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begünstigte Tätigkeit verwendet wer-
den. Wirtschaftliche Tätigkeiten zur Er-
höhung der Einkünfte mit dem Ziel,
den gemeinnützigen Satzungszweck
durch Zuwendung von Mitteln zu för-
dern, sind nicht schädlich. In diesem
Sinne argumentierte der Bundes-
finanzhof bereits im Urteil vom
15.07.1998, I R 156/94. Mit dem Ur-
teil vom 04.04.2007 wurde die Geprä-
getheorie praktisch aufgegeben. Diese

besagt, dass eine Körperschaft, die von
ihrem Geschäftsbetrieb wegen dessen
Größe geprägt wird, infolge des Ver-
stoßes gegen § 55 Abs. 1 Satz 1 AO
mangels Selbstlosigkeit nicht steuerbe-
freit sein kann. Heute gilt, dass ein ho-
her erwirtschafteter Ertrag im wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb dazu
beiträgt, die satzungsmäßigen Zwecke
besser verfolgen zu können. Das Erzie-
len hoher Gewinne im wirtschaftlichen

Geschäftsbetrieb kann daher der Steu-
erbefreiung nicht entgegen stehen.
Nur dann, wenn der wirtschaftliche
Geschäftsbetrieb zum Selbstzweck
wird, geht die Steuerbefreiung verlo-
ren. Dies kann sich z. B. dann ergeben,
wenn die wirtschaftliche Tätigkeit den
Mitgliedern der Körperschaft messbare
wirtschaftliche Vorteile bringt. �

Zahlungen an Mitglieder des Vorstands
Das Bundesministerium der Finanzen
hat mit Schreiben vom 14.10.2009
nochmals auf folgendes hingewiesen:
Die Zahlung von pauschalen Vergü-
tungen für Arbeits- oder Zeitaufwand
(Tätigkeitsvergütungen) an den Vor-
stand sind nur dann zulässig, wenn
dies aufgrund einer Satzungsregelung
ausdrücklich zugelassen ist. Ein Verein,
der dies nicht beachtet, verstößt ge-
gen das Gebot der Selbstlosigkeit und
riskiert seine Gemeinnützigkeit.
Der Ersatz tatsächlich entstandener
Aufwendungen (z. B. Büromaterial, Te-

lefon- und Fahrtkosten) ist auch ohne
entsprechende Regelung in der Sat-
zung zulässig. Der Einzelnachweis der
Auslagen ist nicht erforderlich, wenn
pauschale Zahlungen den tatsächli-
chen Aufwand offensichtlich nicht
übersteigen. Dies gilt nicht, wenn
durch die pauschalen Zahlungen auch
Arbeits- oder Zeitaufwand abgedeckt
werden soll. Im Übrigen darf der Aus-
lagenersatz nicht unangemessen hoch
sein.
Falls ein gemeinnütziger Verein ohne
Satzungsklausel Tätigkeitsvergütungen

ausgezahlt hat, sind keine nachteiligen
Folgen für die Gemeinnützigkeit zu
ziehen, wenn die Zahlungen nicht un-
angemessen hoch waren. Allerdings
muss die Mitgliederversammlung bis
zum 31.12.2010 eine Satzungsände-
rung bezüglich der Tätigkeitsvergü-
tung herbeiführen. Anstelle einer Sat-
zungsänderung kann zur Heilung des
Satzungsmangels ein Beschluss des
Vorstandes bis zum 31.12.2010 treten,
künftig auf Tätigkeitsvergütungen zu
verzichten. �

Selbstversorgungsbetriebe
Mit Urteil des BFH vom 29.01.2009,
V R 46/06, hat der für die Umsatzsteu-
er zuständige V. Senat entschieden,
dass § 68 Nr. 2 AO (Selbstversorgungs-
betriebe und Handwerksbetriebe oder
handwerksähnliche Betriebe) nach
Sinn und Zweck nur Einrichtungen
umfasst, die nicht regelmäßig ausgela-
stet sind und deshalb gelegentlich
auch Leistungen an Dritte erbringen,
nicht aber solche, die über Jahre hin-
weg Leistungen an Dritte ausführen
und hierfür auch personell entspre-
chend ausgestattet sind. Dieses Urteil
betrifft diejenigen gemeinnützigen
Körperschaften, die z. B. aus der Kü-
che, aus Handwerksbetrieben, aus ei-
ner Wäscherei, etc. Leistungen an Drit-
te bewirken, die unterhalb der 20 %-
Grenze des § 68 Nr. 2 b AO liegen,
aber dauerhaft erbracht werden. Zu
den Ausführungen des Bundesfinanz-
hofs, dass es sich bei diesen Leistungen
an Dritte nur um solche handeln darf,
die Kapazitätsschwankungen oder un-
geplante Überproduktionen ausglei-
chen und nicht regelmäßig und jahre-
lang ausgeführt werden, gibt § 68 Nr.
2 b AO keinerlei Hinweise. Der BFH

führt hierzu aus, dass es nach Sinn und
Zweck der Vorschrift geboten sei, die-
sen Einrichtungen nicht dauerhaft zu
erlauben, innerhalb der 20 %-Grenze
Wettbewerb zu steuerpflichtigen Ein-
heiten durchzuführen. Der Bundes-
finanzhof hat hierbei allerdings nicht
bedacht, dass die 20 %-Grenze eine
Verwaltungsvereinfachung darstellen
kann, die es gemeinnützigen Einrich-
tungen erlaubt, in geringem Umfang
innerhalb der 20 %-Grenze Lieferun-
gen und Leistungen zu erbringen, oh-
ne dass weitere Restriktionen hinzutre-
ten. Die Verwaltungsvereinfachung
würde darin liegen, dass für den dabei
entstehenden wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb keine eigene Gewinner-
mittlung mit Zuweisung der entspre-
chenden Vermögensgegenstände und
Schulden etc. erstellt werden muss. Die
Entscheidung vom 29.01.2009 zieht
zusätzlichen Verwaltungsaufwand nach
sich und erschwert somit die Tätigkeit,
obgleich doch der Staat angeblich um
Bürokratieabbau bemüht ist. Die
Tatsache, dass dieses Urteil im
Bundessteuerblatt 2009 auf den Seiten
560 ff. veröffentlicht wurde, zeigt, dass

das Bundesfinanzministerium mittels
Veröffentlichung im Bundessteuerblatt
dieses Urteil für die Finanzverwaltung
für anwendbar erklärt. Die Hoffnung
vieler, dass die Finanzverwaltung er-
kennt, dass es sich hierbei um Bürokra-
tieaufbau handelt, ist leider fehlge-
schlagen.

Die Hinweise des Bundesfinanzhofs zur
Kapazitätsauslastung waren in diesem
Urteil auch völlig unnötig, da es nicht
entscheidungserheblich war. Denn in
dem behandelnden Fall erbrachte eine
Spitzenorganisation Verwaltungs-
dienstleistungen für angeschlossene
Mitglieder. Dass derartige Leistungen
ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
sein müssen, war bereits seit vielen
Jahren bekannt und in der Fachlitera-
tur auch akzeptiert. § 68 Nr. 2 b AO
umfasst sowohl Selbstversorgungsbe-
triebe, wie Tischlereien und Schlosse-
reien, als auch andere handwerkliche
Tätigkeiten. Die Finanzverwaltung hat
auch bereits Handelstätigkeiten oder
Verwaltungstätigkeiten als wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb behandelt. Da
dieses Urteil zur Umsatzsteuer erging,
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waren die Leistungen und Lieferungen
nun mit dem vollen Umsatzsteuersatz
zu belasten, so dass bei der genannten
Einrichtung nicht der ermäßigte
Steuersatz von heute 7 %, sondern der
volle Steuersatz zur Anwendung kom-
men musste.
Durch die Umsatzsteuerrichtlinien
2008 wurde allerdings für Selbstver-
sorgungsbetriebe eine günstigere Re-
gelung getroffen. Nach Abschnitt 170
Abs. 9 Satz 3 Nr. 3 UStR gelten Selbst-
versorgungsbetriebe i. S. d. § 68
Nr. 2 b AO generell als Zweckbetriebe,
die mit ihren Außenumsätzen nicht in
erster Linie der Erzielung zusätzlicher
Einnahmen durch die Ausführung von
Umsätzen dienen, die in unmittelba-
rem Wettbewerb mit den, dem allge-
meinen Steuersatz unterliegenden Lei-
stungen anderer Unternehmer stehen.
Diese Einrichtungen „dürfen höch-
stens 20 % ihrer Leistungen an Au-
ßenstehende erbringen, um als
Zweckbetrieb anerkannt zu werden“.
Werden bei Zweckbetrieben nicht
steuerbegünstigte Zwecke verwirk-
licht, dienen sie erst dann in erste Linie

der Erzielung zusätzlicher Einnahmen,
wenn der Zweckbetrieb sich zu mehr
als 50 v. H. durch die Ausführung von
Umsätzen finanziert, die in unmittel-
barem Wettbewerb mit Leistungen an-
derer Unternehmen stehen, die dem
allgemeinen Steuersatz unterliegen
(Abschnitt 170 Abs. 11 Satz 3 UStR
2008). Der ermäßigte Steuersatz ist
daher auf Selbstversorgungsbetriebe
im Rahmen der 20 %-Grenze uneinge-
schränkt anwendbar, auch wenn die-
ser wiG körperschaftsteuer- und ge-
werbesteuerpflichtig ist.

Ein Sonderfall entsteht dann, wenn es
sich um Lieferungen von Speisen und
Getränken handelt. Werden diese oh-
ne zusätzliche Dienstleistungen, z. B.
in Wärmebehältnissen an Dritte ausge-
liefert und übernimmt der Empfänger
der Lieferung sämtliche weiteren Ar-
beiten zur Verteilung des Essens, dann
liegt nach der Rechtsprechung für
Speisen und Getränke ein Steuersatz
gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG mit
heute 7 % vor. Dies gilt auch, wenn
wegen der neuen Rechtsprechung ein

wiG vorliegt. Werden allerdings Spei-
sen und Getränke mit zusätzlichen
Dienstleistungen aus dem wiG ent-
sprechend der neuen Rechtsprechung
ausgeliefert, ist dies eine sonstige Lei-
stung, die gemäß § 12 Abs. 1 UStG
mit 19 % Umsatzsteuer zu belasten ist.
Zusätzlich besagt § 12 Abs. 2 Nr. 8 a
UStG, dass der begünstigte Steuersatz
nicht für Leistungen gilt, die im Rah-
men eines wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebs ausgeführt werden. Besteht
ein Zweckbetrieb i. S. d. § 68 Nr. 2 b
AO im Bereich Speisenlieferung, weil
dieser nur Kapazitätsschwankungen
mit seinen Essenslieferungen aus-
gleicht, dann kann der begünstigte
Steuersatz gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 8 a
UStG angewendet werden. Dies ist
aber in der Praxis der nicht sehr häufi-
ge Fall, da Speisenabnehmer i. d. R.
auf eine kontinuierliche Speisenliefe-
rung zur laufenden Versorgung ihrer
Klienten angewiesen sind. Im Übrigen
müssen dann die Restriktionen der
UStR Abschnitt 170 Abs. 9 Satz 3 Nr. 2
und Abs. 11 Satz 3 beachtet werden. �

Umsatzsteuerliche Organschaft – organisatorische Eingliederung
Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs
vom 03.04.2008, V R 76/05, setzt bei
einer umsatzsteuerlichen Organschaft
die organisatorische Eingliederung in
aller Regel die personelle Verflechtung
der Geschäftsführung des Organträ-
gers und der Organgesellschaft vor-
aus. Das bedeutete, dass hierbei eine
Geschäftsführeridentität verlangt wur-
de. Nach dem Urteil des BFH kommt
es darauf an, dass der Organträger die
Organgesellschaft durch die Art und
Weise der Geschäftsführung be-
herrscht oder aber zumindest durch
die Gestaltung der Beziehungen zwi-
schen dem Organträger und der Or-

gangesellschaft sicher gestellt ist, dass
eine vom Willen des Organträgers ab-
weichende Willensbildung bei der Or-
gangesellschaft in der Geschäftsfüh-
rung nicht stattfindet. Er führt weiter
aus, dass die organisatorische Einglie-
derung in aller Regel durch die perso-
nelle Verflechtung der Geschäftsfüh-
rung besteht. Des Weiteren weist er
darauf hin, dass es erforderlich ist, dass
eine institutionell abgesicherte unmit-
telbare Eingriffsmöglichkeit in den
Kernbereich der laufenden Geschäfts-
führung möglich sein muss. Somit
schien der BFH mit dem Urteil vom
03.04.2008 die Geschäftsführeridenti-

tät bei Mutter- und Tochtergesell-
schaften zementieren zu wollen. Mit
Urteil vom 20.08.2009, V R 30/06,
führt der BFH nun aus, dass es sich bei
der Geschäftsführung der Tochterge-
sellschaft auch um leitende Mitarbeiter
des Organträgers handeln kann. Denn
der Organträger hat über seine leiten-
den Mitarbeiter dieselben Einfluss-
möglichkeiten auf die Geschäftsfüh-
rung der Organgesellschaft, wie bei ei-
ner personellen Verflechtung der Ge-
schäftsführung von Organträger und
Organgesellschaft. �

Umsatzsteuerliche Organschaft und wirtschaftliche Verflechtung
Im Urteil vom 20.08.2009, V R 30/06,
wird im Urteilstenor ausgeführt, dass
für die wirtschaftliche Eingliederung
i. S. v. § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG eine Ver-
flechtung zwischen den Unterneh-
mensbereichen des Organträgers und
der Organgesellschaft bestehen muss.
Die Organgesellschaft muss in das Ge-
füge des übergeordneten Organträ-
gers als dessen Bestandteil eingeglie-

dert sein. Keine wirtschaftliche Einglie-
derung liege danach vor, wenn den
entgeltlichen Leistungen des Gesell-
schafters für die Unternehmenstätig-
keit der Untergesellschaft nur unwe-
sentliche Bedeutung zukommt. So sei
es z. B., wenn nur Verwaltungsaufga-
ben im Bereich Buchhaltung und lau-
fende Personalverwaltung übernom-
men werden. Die wirtschaftliche Ein-

gliederung setzt also voraus, dass die
Tätigkeit von einem gewissen wirt-
schaftlichen Gewicht und nicht nur
von geringer Bedeutung ist.
Ebenso betont das Urteil des BFH vom
18.06.2009, V R 4/08, dass die wirt-
schaftliche Eingliederung nach § 2
Abs. 2 Nr. 2 UStG auf Leistungen des
Mehrheitsgesellschafters (Organträ-
ger) gegenüber seiner Tochtergesell-
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schaft (Organgesellschaft) beruht und
die entgeltlichen Leistungen für das
Unternehmen der Organgesellschaft
von mehr als nur unwesentlicher Be-
deutung sein müssen. Als unwesent-
lich sieht der BFH den von der Tochter-
gesellschaft erbrachten Winterdienst

an. Ebenso begründet die von der
Muttergesellschaft übernommene
Buchführungs- und Personalverwal-
tungsdienstleistung nur eine unbedeu-
tende Tätigkeit im Hinblick auf die
wirtschaftliche Eingliederung. Die Ver-
mietung eines für die Tochtergesell-

schaft wesentlichen Betriebsgrund-
stücks von nicht nur geringer Bedeu-
tung begründet die wirtschaftliche
Eingliederung. Eine unentgeltliche
Überlassung des Grundstücks führt zu
keiner wirtschaftlichen Eingliede-
rung. �

Satzungsvoraussetzungen eines Vereins
Der BFH hat mit Urteil vom
23.07.2009, VR 20/08, ausgeführt,
dass der ermäßigte Steuersatz nach
§ 12 Abs. 2 Nr. 8 a UStG für gemein-
nützige Körperschaften nur gewährt
wird, wenn die Vereinssatzung die for-
mellen Anforderungen an die sog. Ver-
mögensbindung nach § 61 Abs. 1 AO
erfüllt. Hierzu ist erforderlich, dass die
Vereinssatzung eine Regelung hin-
sichtlich der Auflösung, der Aufhe-
bung und für die Zweckänderungen
enthält. Das bedeutete, dass im vorlie-
genden Fall der hier klagende Verein
seine Gemeinnützigkeit verloren hat,
da er in seiner Satzung nur die Auflö-

sung und nicht die Aufhebung und
Zweckänderung erfasst hatte.
Besonders bedauernswert ist, dass der
BFH ausführt, dass der Kläger sich
nicht darauf berufen kann, dass die
Mustersatzung des BMF (Anlage 1 zu
AEAO), gültig bis zum 31.12.2008, le-
diglich die Auflösung und die Zweck-
änderung und nicht aber die Aufhe-
bung nennt. Der BFH weist darauf hin,
dass er bei der Gesetzesauslegung
nicht an die Verwaltungsvorschriften
(hier: AEAO) gebunden ist. Im Übrigen
wird angemerkt, dass der klagende
Verein auch die Zweckänderung nicht
in seiner Vermögensbindungsklausel

erfasst hat, so dass hier zwei der drei
notwendigen Elemente fehlen.
Wichtiger Hinweis: Bitte untersu-
chen Sie Ihre Satzung, ob in der Ver-
mögensbindungsklausel die Begriffe
Auflösung, Aufhebung und Ände-
rung des steuerbegünstigten Zwe-
ckes expressis verbis genannt sind.
In der neuen Mustersatzung (Anlage 1
zu § 60 AO), gültig ab 01.01.2009 ist
in deren § 5 die Angelegenheit BFH-
konform gelöst, da nun die Begriffe
Auflösung oder Aufhebung der
Körperschaft oder bei Wegfall der steu-
erbegünstigten Zwecke explizit ge-
nannt sind. �

Umsatzsteuer – Körperschaft des öffentlichen Rechts –
wirtschaftliche Tätigkeit

Nach BFH-Urteil vom 20.08.2009, V R
70/05, das als Nachfolgeentscheidung
zum EuGH-Urteil vom 04.06.2009 –
RS.C - 102/08, Salix (UR 2009, S. 484)
ergangen ist, kann die Bundesrepublik
Deutschland Tätigkeiten von juristi-
schen Personen des öffentlichen
Rechts, die mit ihren Tätigkeiten nach
§ 4 Nr. 12 Buchst. a UStG von der Steu-
er befreit sind (Vermietung und Ver-
pachtung von Grundstücken), nur
durch eine ausdrückliche gesetzliche
Regelung gemäß Art. 4 Abs. 5 Unter-
abs. 4 der 6. EG-Richtlinie (= Art. 13
Abs. 2 MwStSystRL) als Tätigkeiten be-
handeln, die diesen juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts im Rah-
men der öffentlichen Gewalt obliegen.
Praktisch bedeutet dieses Urteil, dass

die Vermietungstätigkeit einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts nicht ei-
ne hoheitliche Tätigkeit ist, sondern ei-
ne unternehmerische Tätigkeit dar-
stellt. Aus diesem Grund konnte im
vorliegenden Fall eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts zur Umsatzsteuer
optieren, weil sie umsatzsteuerlicher
Unternehmer ist und mithin auch zum
Vorsteuerabzug berechtigt ist. Beson-
ders interessant an dem Urteil ist auch,
dass der Bundesfinanzhof hier eine un-
zulässige Wettbewerbsverzerrung zu
Lasten einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts gesehen hat, weil diese im
Wettbewerb zu steuerpflichtigen Ein-
heiten bei einer Versagung der Unter-
nehmereigenschaft wettbewerbsmä-
ßig benachteiligt würde.

Natürlich ist der entsprechende Vor-
steuerabzug im vorgenannten Fall nur
möglich, wenn auch die entsprechen-
den Vermietungsumsätze umsatzsteu-
erpflichtig behandelt werden.
Der Vorsteuerabzug und die Unterneh-
mereigenschaft konnten deshalb nicht
versagt werden, weil die Bundesrepu-
blik Deutschland, was nach der Mehr-
wertsteuersystemrichtlinie (Art. 13
Abs. 2 MwStSystRL) möglich wäre, die
Vermietungstätigkeit nicht dem ho-
heitlichen Bereich per Gesetz zugewie-
sen hat. Mangels gesetzlicher Rege-
lung konnte die Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts zu ihrem eigenen
Vorteil zur Umsatzsteuer optieren. �

Umsatzsteuerpflichtige Zuschüsse
In mehreren Urteilen hat der Bundesfi-
nanzhof bei speziellen Zuschüssen ei-
nen umsatzsteuerpflichtigen Lei-
stungsaustausch angenommen, so
dass hier in Zukunft bei der Gestaltung
derartiger Zuschüsse Vorsicht anzura-
ten ist.

� Mit Urteil des BFH vom 27.11.2008,
V R 8/07, wurde der Zuschuss einer
Kirche, die Körperschaft des öffentli-
chen Rechts ist, an einen nicht ge-
meinnützigen Verein zur Förderung
der kirchlichen Medienarbeit als um-
satzsteuerpflichtig bewertet. Mitglie-

der dieses Vereins waren Kirchenge-
meinden und kirchliche Dienste. Der
Zuschuss erfolgte aufgrund Haushalts-
beschluss aus kirchlichen Haushalts-
mitteln mit dem Verwendungszweck
„für den Rundfunkdienst in …“. Die
Einzelheiten der Präsentation der
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kirchlichen Lehre wurden von der Kir-
che nicht vorgegeben. Zwischen der
Kirche und dem Verein bestand kein
gegenseitiger Vertrag. Die Höhe des
Entgelts war durch den Haushaltsbe-
schluss der Kirche festgelegt. Dies, so
der BFH, ist unbeachtlich. Vorgaben
zur Präsentation der christlichen Lehre
und die Art und Weise der Aufgaben-
erfüllung bestanden nicht. Diese Tatsa-
che spreche für eine konkrete Leistung
eines Kommunikationsunternehmens.
Es genügt, dass aufgrund der Zweck-
bindung der Zahlung der Gegenstand
der vom Verein zu erbringenden
Dienstleistung konkretisierbar ist. Die
Annahme eines Leistungsaustauschs
setzt keine rechtlich durchsetzbaren
Ansprüche voraus. Die Medienleistun-
gen hätten auch bei einem Fremdun-
ternehmen in Anspruch genommen
werden können, das umsatzsteuer-
pflichtig wäre.
Die in UStR Abschnitt 150 Abs. 8 dar-
gelegte Verwaltungsmeinung, dass die
Zuwendungen aus öffentlichen Kas-
sen, die ausschließlich auf der Grund-
lage des Haushaltsrechts vergeben
werden, als echte Zuschüsse (umsatz-
steuerfrei) anzusehen sind, teilt der
BFH nicht. Der Hinweis des Klägers,
dass diese Tätigkeit gemäß Art. 140
Grundgesetz staatsrechtlich geschützt
sei, ist für den BFH kein tragendes Ar-
gument. Der verfassungsrechtlich ge-
schützte Bereich der Kirchen, ihre An-
gelegenheiten frei zu ordnen und zu
verwalten, endet allerdings dort, wo
die entgeltliche Leistung denen ande-
rer steuerpflichtiger Körperschaften
entspricht. Somit unterliegt diese Lei-
stung in gleicher Weise, wie bei allen
anderen, der Besteuerung. Die vom
Verein angestrengte Revision war zu-
rückzuweisen, da zwischen der Zah-
lung der Kirche an den Kläger und
dem Erhalt von Medienleistungen ein
unmittelbarer Zusammenhang be-
stand. Als allgemeine Leitlinie dieses
Urteils kann gelten, dass bei Leistun-
gen, für die „Zuschüsse“ bezahlt wer-
den, die auch ein gewerbliches Unter-
nehmen erbringen kann, ein umsatz-
steuerpflichtiger Leistungsaustausch
stattfindet, da ein identifizierbarer Lei-
stungsempfänger erkennbar ist. Ent-
scheidend ist, ob ein individueller Lei-
stungsempfänger vorhanden ist (hier:
die Kirche), der aus der Leistung einen
konkreten Vorteil zieht. Ein Leistungs-

austausch fehlt nur dann, wenn die
Zahlung lediglich der Förderung der
Tätigkeit des Empfängers allgemein –
aus strukturpolitischen, volkswirt-
schaftlichen oder allgemein politi-
schen Gründen – erfolgt und nicht der
Gegenwert für eine Leistung des Zah-
lungsempfängers an den Geldgeber
ist. Das heißt, dass in Zukunft nur
noch Zuschüsse nicht umsatzsteuerbar
sind, die den Zahlungsempfänger
ganz allgemein in die Lage versetzen,
seinen satzungsmäßigen Aufgaben
nachzukommen. Erkennt der Fiskus ei-
ne mögliche Gegenleistung, ist mit ei-
ner Umsatzsteuerpflicht des Zuschus-
ses, oft Jahre später, zu rechnen.

� Im Urteil des BFH vom 18.12.2008,
V R 38/06, erbrachte ein eingetrage-
ner Verein für eine Stadt die Vorberei-
tungs- und Durchführungsleistungen
für das Stadtjubiläum. Die Stadt finan-
zierte den Verein im Wesentlichen
durch Zuschüsse.
Der Bundesfinanzhof unterwarf die Zu-
schüsse der Umsatzsteuer zum Regel-
steuersatz, da ein Leistungsaustausch
vorliegt. In diesem Fall handle es sich
nicht, so der BFH, um eine allgemeine
Förderung aus strukturpolitischen,
volkswirtschaftlichen oder allgemein
politischen Gründen. Es liege ein
Entgelt für die Vorbereitung, Organi-
sation und Durchführung des Stadtfe-
stes vor, das einen Leistungsaustausch
bewirke. Die Zahlung erfolgte, so der
BFH zur Ausführung bestimmter Um-
sätze, aus denen der Zahler einen Vor-
teil zieht. Dieser „Vorteil“ ist dann Ge-
genstand des Leistungsaustauschs.
„Soll der Zahlungsempfänger mit dem
Zuschuss nur unterstützt werden, da-
mit er seine Tätigkeit ausüben kann,
fehlt es an der erforderlichen Verknüp-
fung von Leistung und Zuschusszah-
lung.“ Dann liegt auch kein steuerba-
rer Umsatz vor. Eine Leistung im öffent-
lichen oder allgemeinen Interesse steht
der Steuerbarkeit des Entgelts nicht
entgegen. Im Übrigen weist der Bun-
desfinanzhof darauf hin, dass bei Lei-
stungen, zu deren Ausführung sich die
Vertragsparteien in einem gegenseiti-
gen Vertrag verpflichtet haben, grund-
sätzlich ein Leistungsaustausch vor-
liegt. Auch die öffentlich-rechtliche Na-
tur des Rechtsverhältnisses ist umsatz-
steuerrechtlich unbeachtlich. Die Stadt
hat als identifizierbarer Leistungs-

empfänger einen Vorteil erhalten, wie
sie ihn auch bei einem gewerblichen
Unternehmer hätte einkaufen können.
Unerheblich ist dabei, dass der Verein
bei der Durchführung des Stadtfestes
keinen inhaltlichen Bindungen unter-
worfen war. Der BFH meint hier sogar,
dass die Umsetzung eigener Vorstellun-
gen und die Entwicklung eigener Ideen
gerade zum Wesen einer konkreten
Leistung gehören kann. Auch die öf-
fentlich-rechtliche Natur des Zuschus-
ses ist umsatzsteuerlich unbeachtlich,
und zwar selbst dann, wenn aufgrund
eines Haushaltsbeschlusses der Zu-
schuss bezahlt wird. Die Umsatzsteuer-
richtlinien in Abschnitt 150 Abs. 8 se-
hen hier noch echte umsatzsteuerfreie
Zuschüsse, da diese auf Grundlage des
Haushaltsrechts vergeben werden.
Auch in diesem Urteil teilt der BFH die-
se Ansicht nicht.

� Im Fall des Urteils des BFH vom
23.07.2009, V R 93/07, hatte ein Ver-
ein mit dem Bundesamt für Zivildienst
einen Vertrag abgeschlossen, der dazu
dienen sollte, dass Zivildienstleistende
bei anerkannten Beschäftigungsstellen
im sozialen Bereich tätig sein können.
Der Verein sollte im Rahmen dieses
Vertrages die Beratung von Beschäfti-
gungsstellen hinsichtlich der Anerken-
nung als Beschäftigungsstelle, die Prü-
fung und Weiterleitung von Unterla-
gen, Fürsorge und Betreuung von Zi-
vildienstleistenden, die Überwachung
des Dienstantritts, die Durchführung
der Beendigung der Zivildienst-Tätig-
keit, etc. durchführen. Dies bedeutete,
dass es sich hier um mehr als nur eine
reine Verwaltungsaufgabe handelt. Bei
der konkreten Durchführung handelte
der Verein im Namen und im Auftrag
des Bundesamts für Zivildienstleisten-
de. Er war somit nicht beliehener Un-
ternehmer, der im eigenen Namen
handelt, so dass hieraus keine Umsatz-
steuerpflicht hergeleitet werden konn-
te. Der Vereinszweck insgesamt betraf
die Sozial- und Jugendhilfe, in deren
Fachbereichen die Zivildienstleisten-
den eingesetzt werden sollten. Darü-
ber hinaus kümmerte sich der Verein
auch um den Einsatz der Zivildienstlei-
stenden, z. B. im Umweltschutz. Für
seine Rechtsauffassung zog der BFH
das EuGH-Urteil zur Kinderbetreuung
durch Tageseltern (EuGH vom
09.02.2006, C – 415/04, BFH/NV Bei-



Dezember 2009 Sonderausgabe | 7

SONDERAUSGABE GEMEINNÜTZIGKEIT - Fortsetzung

lage 2006, S. 256, Randnr. 17) heran.
Nach diesem Urteil ist die Vermittlung
von Tageseltern nach Art. 13 Teil A
Abs. 1 Buchst. g der 6. Richtlinie (=
Art. 132 Abs. 1 Buchst. g MwStSystRL)
steuerfrei, wenn sich die Vermittlung
nicht auf eine bloße Nachweistätigkeit
beschränkt, sondern aufgrund weiter-
gehender Prüfungstätigkeiten hin-
sichtlich der Geeignetheit und Qualifi-
kation der Tageseltern eine besondere
Qualität des Kinderbetreuungsdienstes
gewährleistet wird. Da der Verein im
entschiedenen Fall eine qualifizierte
Tätigkeit bis hin zur sozialpädagogi-
schen Tätigkeit entfalten musste, sah
der BFH darin keine umsatzsteuer-
pflichtige Verwaltungstätigkeit. Die
deutschen umsatzsteuerlichen Vor-
schriften weisen hierzu keine Steuerbe-
freiung aus. Deshalb griff der BFH auf
Art. 13 Teil A Abs. 1, Buchst. g der
6. EG-Richtlinie zurück. Danach wer-
den folgende Umsätze von der Um-
satzsteuer befreit: „Eng mit der Sozial-
fürsorge und der sozialen Sicherheit
verbundene Dienstleistungen und Lie-
ferung von Gegenständen, einschließ-

lich derjenigen, die durch Altenheime,
Einrichtungen des öffentlichen Rechts
oder andere von dem betreffenden
Mitgliedsstaat als Einrichtung mit so-
zialem Charakter anerkannte Einrich-
tung bewirkt werden“. Da die Tätig-
keit des Vereins ausschließlich und un-
mittelbar darauf gerichtet war, den
Einsatz von Zivildienstleistenden im
sozialen Bereich zu ermöglichen und
durchzuführen und somit die erforder-
liche Nähe zum sozialen Bereich vor-
handen ist, konnte diese Dienstlei-
stung steuerfrei gestellt werden. Aller-
dings konnte der BFH die Angelegen-
heit nicht abschließen, da als Beschäf-
tigungsstellen auch Körperschaften
zur Verfügung standen, die Umwelt,
Naturschutz oder Landschaftspflege
zum Gegenstand hatten. Die diesbe-
züglichen Tätigkeiten des Vereins sind
möglicherweise, laut Hinweis des BFH,
dem begünstigten Umsatzsteuersatz
(hier 7 %) zu unterwerfen.

� Zusammenfassung
Nur dann, wenn der Zahlungsempfän-
ger nach deutschen Umsatzsteuerrecht

oder nach der Mehrwertsteuersy-
stemrichtlinie steuerbefreite Leistungen
erbringt, können Zahlungen umsatz-
steuerfrei behandelt werden. Bei Zu-
schüssen ist eine Umsatzsteuerfreiheit
nur dann gegeben, wenn der Gegen-
leistungscharakter fehlt, oder anders
formuliert: die Zuschüsse sollen eine all-
gemeine Förderung sein, die ähnlich
wie eine Spende, uneigennützig be-
zahlt werden. Der Zuschuss wird nur
dann ohne Gegenleistung bewirkt,
wenn er zur Förderung des leistenden
Unternehmers und nicht im überwie-
genden Interesse des Leistungsempfän-
gers (= Zuschusszahler) bezahlt wird.
Ein echter Zuschuss, der umsatzsteuer-
frei ist, liegt vor, wenn mit dem
Zuschuss nur die allgemeine Unterstüt-
zung der Tätigkeit des Zuschussemp-
fängers bewirkt werden soll. Wie auch
im Fall der Zivildienstleistenden wieder
erkennbar ist, war nur der Rückgriff auf
die Mehrwertsteuersystemrichtlinie für
den Steuerpflichtigen günstig, da die
Vorgaben der Mehrwertsteuersystem-
richtlinie bisher nicht vollständig in
deutsches Recht umgesetzt sind. �

Personalgestellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
Eine KdöR stellte einen Diakon und ei-
nen Arzt einem sonstigen Krankenhaus
mit Versorgungsvertrag gegen Kosten-
erstattung zur Verfügung. Das FG
Rheinland-Pfalz stellte mit rechtskräfti-
gem Urteil vom 27.11.2008 (6 K
2348/07, DStRE 2009, S. 736) fest,
dass diese Leistungen wegen Art. 13
Teil A Abs. 1 Buchst. k der 6. EG-Richt-
linie (heute: Art. 132 Abs. 1 Buchst. k
MwStSystRL) umsatzsteuerbefreit sind.
Obgleich der Diakon für die wirtschaft-
liche Leitung, Konzepterarbeitung und
Mitarbeiterführung zuständig war,

handelt es sich trotzdem um eng mit
der Krankenhausbehandlung verbun-
dene Umsätze. Das FG betonte, dass
hierbei auf die Tätigkeit der Einrich-
tung und nicht auf die überlassenen
Personen abzustellen ist und die Ein-
richtung mit ihren Heilbehandlungs-
leistungen umsatzsteuerbefreit ist.
Das FG weist ausdrücklich darauf hin,
dass die Umsatzsteuerbefreiungsvor-
schrift des § 4 Nr. 27 UStG (Gestellung
von Mitgliedern geistlicher Genossen-
schaften und Angehörigen von Mutter-
häusern für gemeinnützige, mildtätige,

kirchliche und schulische Zwecke)
nicht richtlinienkonform ist und auch
nicht richtlinienkonform auslegbar ist.
Deshalb greift das FG auf die EG-Richt-
linie zurück und gewährt auch für die
Angestellten derartiger KdöRs bei der
Personalgestellung an Einrichtungen
mit begünstigter Tätigkeit die Umsatz-
steuerbefreiung. Damit wurde der An-
wendungszweck des § 4 Nr. 27 UStG
richtlinienkonform erweitert und für
die Praxis erheblich verbessert. �

Umsatzsteuerliche Behandlung der Überlassung von Werbe-
mobilen an steuerbegünstigte Einrichtungen und Kommunen

Eine Verfügung des OFD Karlsruhe
(S 7100/16 vom 28.01.2009) befasst
sich mit umsatzsteuerlichen Fragen bei
der Überlassung von so genannten
Werbemobilen, d.h. Fahrzeugen, auf
denen Werbeflächen angebracht sind,
durch Werbefirmen an steuerbegün-
stigte Einrichtungen oder Kommunen.
Während der Vertragsdauer bleibt die
Werbefirma Inhaberin des Fahrzeug-

briefes und damit juristische Eigentü-
merin. Es sind folgende Fallkonstellatio-
nen zu unterscheiden:
a) Die Vertragslaufzeit entspricht der

betriebsgewöhnlichen Nutzungs-
dauer. Nach Vertragsende wird das
Eigentum an dem Werbemobil auf
die Institution übertragen.

b) Die betriebsgewöhnliche Nutzungs-
dauer ist länger als die Vertragslauf-

zeit. Nach Vertragsende wird das
Eigentum an dem Werbemobil auf
die Institution übertragen.

c) Nach Vertragsende wird das Fahr-
zeug an die Werbefirma zurückge-
geben.

Die Institution verpflichtet sich, das
Fahrzeug während der Vertragsdauer
möglichst häufig und werbewirksam
zu nutzen. Die Gebrauchsüberlassung
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erfolgt kostenlos.
Bei der umsatzsteuerlichen Wertung
der durch die Werbefirma erbrachten
Leistungen ist nach diesen Fallkonstel-
lationen zu unterscheiden:
Im Sachverhalt a) erbringt die Werbe-
firma mit Übergabe des Fahrzeuges ei-
ne Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG), da
schon zu Beginn des vereinbarten Nut-
zungszeitraumes das wirtschaftliche
Eigentum auf die Einrichtung über-
geht. Eine vorgeschaltete sonstige Lei-
stung (Fahrzeugüberlassung) ist nicht
gegeben.
Bei den Sachverhalten b) und c) richtet
sich die Frage, ob eine Lieferung oder
sonstige Leistung vorliegt, nach dem
Gesamtbild der Verhältnisse des
Einzelfalls.
Eine Lieferung des Fahrzeuges liegt ins-
besondere dann vor, wenn sich die be-

triebsgewöhnliche Nutzungsdauer und
die Vertragslaufzeit annähernd decke
oder die betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer zwar erheblich länger als
die Vertragslaufzeit ist, jedoch dem
Nutzenden ein Recht auf Verlängerung
zusteht und bei Ausübung der Option
nur ein geringer Mietzins oder Kauf-
preis zu entrichten ist.
Lieferung und sonstige Leistungen er-
folgen im Rahmen von tauschähnlichen
Umsätzen, da das Entgelt in der Wer-
beleistung besteht, die die Einrichtung
durch die Duldung der Anbringung der
Werbeflächen und den werbewirksa-
men Einsatz des Fahrzeuges erbringt.
Bemessungsgrundlage ist der gemeine
Wert der Werbeleistung, § 10 Abs. 2
UStG. Der als Entgelt anzusetzende
subjektive Wert der Werbeleistung be-
stimmt sich nach den Anschaffungs-
kosten des Fahrzeuges ohne die Kosten
für die Anbringung der Werbung.
Die umsatzsteuerliche Wertung der
durch die Einrichtung zu erbringenden
Werbeleistung richtet sich nach den all-
gemeinen zum Sponsoring entwickel-
ten Grundsätzen. Verpflichtet sich eine
steuerbegünstigte Körperschaft in der
zugrunde liegenden Vereinbarung, das

Werbemobil über den für die Verwirkli-
chung der eigenen satzungsmäßigen
Zwecke hinaus erforderlichen Umfang
werbewirksam einzusetzen und da-
durch selbst aktiv zu werden, begrün-
det sie damit einen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb. Im Hinblick auf die
Umsatzsteuer gilt der allgemeine Steu-
ersatz, § 12 Abs. 1 UStG. Verpflichtet
sich die steuerbegünstigte Körper-
schaft nicht zu einem aktiven Tätigwer-
den, erzielt sie eine Einnahme im Be-
reich der Vermögensverwaltung. Um-
satzsteuerlich findet der ermäßigte
Steuersatz Anwendung, § 12 Abs. 2
Nr. 8 Buchst. a UStG.
Bei juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts kann, bei aktiver Beteili-
gung an der Werbemaßnahme, je nach
Ausgestaltung der Vereinbarung ein
Betrieb gewerblicher Art begründet
werden. Ansonsten liegt ertragsteuer-
lich und umsatzsteuerlich eine nicht-
steuerbare Vermögensverwaltung vor.
Bemessungsgrundlage für die Werbe-
leistung ist der gemeine Wert des Fahr-
zeuges, § 10 Abs. 2 S. 2 UStG, i.d.R.
der Einkaufspreis. Die Verfügung äu-
ßert sich weiterhin zum Leistungszeit-
punkt und zum Vorsteuerabzug. �

Unser Fachteam zum
Gemeinnützigkeitsrecht

Gemeinnützige, soziale und kirchliche
Organisationen in der Rechtsform von
Stiftungen, Vereinen, Körperschaften
des öffentlichen und privaten Rechts
(auch Non-Profit-Organisationen ge-
nannt) sind ein wichtiger und unver-
zichtbarer Bestandteil unseres Wirt-
schaftslebens. Diese Organisationen
unterliegen den allgemein gültigen
ökonomischen Regeln, doch in ihrer
Philosophie und Struktur unterscheiden
sie sich wesentlich. Wer diesen Orga-
nisationen beratend zur Seite stehen
will, braucht diesbezügliches Fachwis-
sen und Erfahrungen und muss persön-
lich zu den Werten und Inhalten dieser
Organisationen stehen. Das tun wir:

� Sie profitieren von unserer über 40-
jährigen Erfahrung, die wir durch die
Beratung und Betreuung dieser
Organisationen gewonnen haben.
� Sie profitieren von der individuellen

höchstpersönlichen Betreuung durch

auf diesem Gebiet erfahrene Partner.
� Sie profitieren von der umfassenden

fachlichen und persönlichen Kompe-
tenz unserer erfahrenen Mitarbeiter.
� Sie profitieren von unseren langjähri-

gen Erfahrungen aus unseren prüfe-
rischen, steuerlichen, betriebswirt-
schaftlichen und rechtsberatenden
(in Kooperation mit der AWT Selt-
mann GmbH) Tätigkeiten.
� Sie erhalten von uns konkrete Strate-

gien und Maßnahmenvorschläge
aus den im Rahmen unserer Tätig-
keit gewonnen Ergebnissen und Er-
kenntnissen.

Nehmen Sie gerne Kontakt mit unseren
Partnerkollegen StB Dipl.-Kfm. Wolf-
gang Penzenstadler, WP/StB Dipl.-Kfm.
Claus Peter Scheucher und WP/StB
Dipl.-Kfm. Friedrich Schröder auf, die
Ihnen für Ihre Fragen und Anliegen mit
einem Fachteam von über 15 Mitar-
beitern zur Verfügung stehen. �

Friedrich Schröder

Claus Peter
Scheucher

Wolfgang
Penzenstadler


